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Verwaltungsprozeßgesetz der Volksrepublik China

Vorbemerkung

Das am 4.4.1989 vom Nationalen Volkskongreß ange

nommene Verwaltungsprozeßgesetz ist gemäß seinem § 

75 am 1.10.1990 in Kraft getreten. Der Text des Geset

zes unterscheidet sich in Inhalt und Form stark von dem 

im November 1988 veröffentlichten Entwurf (Überset

zung in CHINA aktuell, Febr. 1989, S.128 ff.). Dies Hegt 

quaHtativ daran, daß der Gesetzestext durch die umfäng- 

Uche und auf Grundfragen des Verwaltungsprozesses 

zielende Diskussion, die vor und besonders nach Veröf

fentlichung des Entwurfs stattgefunden hat (vgl. dazu 

Verwaltungs-Archiv 1989, S.437 ff.), weiterentwickelt 

wurde, in quantitativer Hinsicht daran, daß § 49 des Ent

wurfs, wonach das Zivilprozeßgesetz (vom 8.3.1982) ent

sprechende Anwendung finden sollte, zugunsten einer 

Integration des gesamten einschlägigen Verfahrensrechts 

(von den Verfahrensgrundsätzen und Zuständigkeitsre

gelungen über die vorbereitenden Maßnahmen, Beweis

erhebung, Verhandlung, Entscheidung und Berufung bis 

hin zu Vollstreckung, Schadensersatzprozeß und Verwal

tungsprozeß mit Auslandsbezug) in das Verwaltungspro- 

zeßgesetz und so zugunsten einer augenfälhgen Gleich- 

rangigkeit mit dem Zivilprozeß gestrichen wurde.

Nach Erlaß des Gesetzes im April 1989 wurden im Ober

sten Gericht, in den Gerichten der Oberstufe und einem 

Großteil der Gerichte der Mittel- und Grundstufe Abtei

lungen für Verwaltungssachen (Verwaltungskammern, 

vgl. 3,H) eingerichtet, bis zum Inkrafttreten des Gesetzes 

am 1.10.1990 2.638, was rund 82% der Sollziffer aus

macht, mit einem (richterhchen) Personalbestand von 

rund 8.000 Personen (RMRB vom 30.10.1990). Das 

Oberste Volksgericht war nach Erlaß des Volkskongres

ses beauftragt worden, die Obergerichte der Provinzen 

Sichuan, Henan und Guangdong sowie der Stadt Tianjin 

zu Versuchseinheiten für die Durchführung des neuen 

Gesetzes zu machen. Nach der Statistik des Obersten 

Gerichts haben die Gerichte aller Ebenen in der Zeit von 

Januar 1983 bis Juni 1990 31.626 Verwaltungssachen 

behandelt. Die von den vier Versuchsgerichten von Juli 

1989 bis Juli 1990 behandelten 837 Fälle betrafen Ver- 

waltungsbereiche wie Ordnungswidrigkeitsverwaltung, 

Grundstücks-, Industrie- und Handel-, Steuer, Zoll-, 

Fischerei-, Bergbau-, Umweltschutz-, Arzneimittel- und 

Stadtplanungsverwaltung (nach RMRB vom 30.10.1990). 

Inzwischen sind nicht nur zahlreiche lehrbuchartige Dar

stellungen des Verwaltungsprozeßrechts und ein vom 

Vorsitzenden des Senats für Verwaltungssachen, Huang 

Jie, herausgegebener kurzer Gesetzeskommentar, son

dern auch die ersten Sammlungen einschlägiger Ge

richtsentscheidungen erschienen. R.H.

Verwaltungsprozeßgesetz der Volksrepublik China

Am 4.4.1989 von der 2. Tagung des VII. Nationalen Volkskongres

ses angenommen.
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1. Kapitel: Allgemeine Regeln
5ÜJ

§ 1 (Zweck des Gesetzes)

Um zu gewährleisten, daß die Volksgerichte Verwaltungssachen 

korrekt und unverzüglich behandeln, um die legalen Rechte und 

Interessen der Bürger, der juristischen Personen und der 

sonstigen Organisationen zu schützen, und zur Wahrung und Kon

trolle dessen, daß die Verwaltungsbehörden die Verwaltungs

kompetenzen gemäß dem Recht ausüben, wird auf der Grundlage der 

Verfassung dieses Gesetz erlassen.

§ 2 (Klagebefugnis)

Bürger, juristische Personen oder sonstige Organisationen, die 

geltend machen, daß Verwaltungsakte von Verwaltungsbehörden 

oder Mitarbeitern von Verwaltungsbehörden ihre legalen Rechte 

und Interessen verletzen, sind berechtigt, nach diesem Gesetz 

bei einem Volksgericht Klage zu erheben.

§ 3 (Unabhängigkeit der Gerichte; Verwaltungskammern)

Die Volksgerichte üben die Gerichtsbarkeit in Verwaltungssachen 

gemäß dem Recht unabhängig aus; sie erleiden keine Eingriffe 

von Verwaltungsbehörden, Körperschaften oder Einzelpersonen.

Die Volksgerichte richten Verwaltungsspruchkammern zur Be

handlung von Verwaltungssachen ein.

§ 4 (Verfahrensgrundsätze)

Bei der Behandlung von Verwaltungssachen nehmen die Volks

gerichte die Tatsachen zur Grundlage und die Gesetze zur Richt

schnur .

§ 5 (Prüfungsinhalt)

Bei der Behandlung von Verwaltungssachen überprüfen die Volks

gerichte die Rechtmäßigkeit des Verwaltungsaktes.

§ 6 (Prozeßinstitute)

Bei der Behandlung von Verwaltungssachen führen die Volks

gerichte gemäß dem Recht die Institute der Kollegialberatung, 

der Ablehnung (von Gerichtspersonen), der öffentlichen Verhand

lung und Entscheidung sowie der endgültigen (d.h. rechtskräfti

gen) Entscheidung in zweiter Instanz durch.
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§ 7 (Gleiche Rechtsstellung der Parteien)

Die Parteien haben im Verwaltungsprozeß die gleiche Rechtsstel

lung .

§ 8 (Nationale Minderheiten)

Bürger aller Volksgruppen haben das Recht, Verwaltungsprozesse 

unter Verwendung von Sprache und Schrift der eigenen Volks

gruppe zu führen.

In Gebieten, die von einer nationalen Minderheitengruppe 

bevölkert sind oder in denen mehrere Volksgruppen Zusammen

leben, haben die Volksgerichte bei der Fallbehandlung sowie bei 

der Ausstellung von Rechtsurkunden die von den Volksgruppen des 

jeweiligen Gebietes allgemein verwandte Sprache und Schrift zu 

verwenden.

Das Volksgericht hat Prozeßbeteiligten, welche die von der 

Volksgruppe des jeweiligen Gebietes allgemein verwandte Sprache 

und Schrift nicht verstehen, einen Dolmetscher/Übersetzer zu 

stellen.

§ 9 (Streitige Verhandlung)

Die Parteien haben im Verwaltungsprozeß das Recht, streitig zu 

verhandeln.

§ 10 (Staatsanwaltschaftliche Rechtsaufsicht)

Die Volksstaatsanwaltschaften sind berechtigt, gegenüber den 

Verwaltungsprozessen Rechtsaufsicht auszuüben.

2. Kapitel: Umfang der Fallannahme

§ 11 (Anfechtbare Maßnahmen)

Die Volksgerichte nehmen Klagen von Bürgern, juristischen Per

sonen oder sonstigen Organisationen an, die diese gegen einen 

der unten aufgeführten, von ihnen nicht akzeptierten Verwal

tungsakt erheben:

(1) wenn eine Verwaltungsstrafe, wie Haft, Geldbuße, Widerruf 

einer Lizenz oder Genehmigung, die Anordnung von Produk- 

tions- oder Geschäftseinstellung oder die Beschlagnahme 

von Vermögensgegenständen, nicht akzeptiert wird;

(2) wenn VerwaltungsZwangsmaßnahmen hinsichtlich der Beschrän

kung der körperlichen Freiheit oder hinsichtlich Vermö

gensgegenständen, wie Versiegelung, Pfändung oder Einfrie

ren, nicht akzeptiert werden;

(3) wenn geltend gemacht wird, daß die Verwaltungsbehörde die 

gesetzlich bestimmte Gewerbebetriebsautonomie verletzt;

(4) wenn geltend gemacht wird, daß bei der Verwaltungsbehörde 

in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Voraussetzungen 

die Ausgabe einer Lizenz oder einer Genehmigung beantragt 

wurde, die Verwaltungsbehörde die Ausgabe verweigert oder 

überhaupt nicht reagiert hat;

(5) wenn beantragt wurde, daß die Verwaltungsbehörde ihrer ge

setzlichen Amtspflicht zum Schutz von Personen- und Vermö

gensrechten nachkommt, die Verwaltungsbehörde jedoch die 

Erfüllung verweigert oder überhaupt nicht reagiert hat;

(6) wenn geltend gemacht wird, daß die Verwaltungsbehörde nicht 

gemäß dem Recht Hinterbliebenen- oder Versehrtenrente ge

währt hat;

(7) wenn geltend gemacht wird, daß die Verwaltungsbehörde in 

rechtswidriger Weise die Erfüllung von Pflichten verlangt;

(8) wenn geltend gemacht wird, daß die Verwaltungsbehörde 

sonstige Personen- und Vermögensrechte verletzt hat.

Außer dem im voraufgehenden Absatz Bestimmten ist Klage bei den 

Volksgerichten in allen anderen Verwaltungssachen zulässig, für 

die Gesetze oder Rechtsvorschriften bestimmen, daß Klage erho

ben werden kann.

§ 12 (Nicht anfechtbare Maßnahmen)

Die Volksgerichte sind für von Bürgern, juristischen Personen 

oder sonstigen Organisationen in folgenden Angelegenheiten er

hobene Klagen nicht zuständig:

(1) im Rahmen von Landesverteidigung und auswärtigen Beziehun

gen getroffene Staatsakte;

(2) Verwaltungsvorschriften, Verwaltungsverordnungen oder von 

einer Verwaltungsbehörde erlassene und verkündete Be

schlüsse oder Befehle mit genereller Bindungswirkung;

(3) Beschlüsse, die eine Verwaltungsbehörde zur Belobigung oder 

Bestrafung, Einstellung oder Entlassung von Behördenmit

arbeitern trifft;

(4) Verwaltungsakte, von denen gesetzlich bestimmt ist, daß die 

Verwaltungsbehörde endgültig entscheidet.
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3. Kapitel: Zuständigkeit

§ 13 (Erstinstanzliche Zuständigkeit der Grundstufengerichte) 

Die Volksgerichte der Grundstufe sind für Verwaltungssachen in 

erster Instanz zuständig.

§ 14 (Erstinstanzliche Zuständigkeit der Gerichte der Mittel

stufe)

Die Volksgerichte der Mittelstufe sind für folgende Verwal

tungssachen in erster Instanz zuständig:
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(1) Fälle zur Bestätigung von Erfindungspatentrechten und Fälle 

zum Zollwesen;

(2) Fälle aufgrund von Klagen gegen von den Abteilungen des 

Staatsrats oder den Regierungen der Provinzen, autonomen 

Gebiete oder zentral unmittelbaren Städte erlassene 

Verwaltungsakte;

(3) Fälle, die im jeweiligen Gerichtsbezirk als wichtig und 

schwierig gelten.

§ 15 (Erstinstanzliche Zuständigkeit der Gerichte der Oberstu

fe)

Die Volksgerichte der Oberstufe sind in erster Instanz für Ver

waltungssachen zuständig, die im jeweiligen Gerichtsbezirk als 

wichtig und schwierig gelten.

§ 16 (Erstinstanzliche Zuständigkeit des Obersten Gerichts)

Das Oberste Volksgericht ist in erster Instanz für Verwal

tungssachen zuständig, die im Rahmen des ganzen Landes als 

wichtig und schwierig gelten.

§ 17 (örtliche Zuständigkeit)

Für Verwaltungssachen ist das Volksgericht des Ortes der Ver

waltungsbehörde zuständig, von der der Verwaltungsakt zuerst 

erlassen wurde. Bei Fällen, in denen auf Einlegung von Wider

spruch die Widerspruchsbehörde den ursprünglichen Verwaltungs

akt abgeändert hat, ist auch das Volksgericht des Ortes der 

Widerspruchsbehörde zuständig.

§ 18 (Beschränkung körperlicher Freiheit)

Bei Klagen, die gegen die körperliche Freiheit beschränkende 

Verwaltungszwangsmaßnahmen erhoben werden, ist das Volksgericht 

des Ortes der Beklagten oder des Ortes des Klägers zuständig.

§ 19 (Immobilien)

Bei einer wegen unbeweglicher Sachen erhobenen Verwaltungsklage 

ist das Volksgericht des Ortes der unbeweglichen Sache zustän

dig .

§ 20 (Mehrfachzuständigkeit)

Bei Fällen, für die zwei oder mehr Volksgerichte zuständig 

sind, kann der Kläger unter diesen ein Volksgericht zur 

Klageerhebung auswählen. Erhebt der Kläger bei zwei oder mehr 

zuständigen Volksgerichten Klage, so ist das Volksgericht 

zuständig, bei dem die Klageschrift zuerst eingegangen ist.

§ 21 (Weiterverweisung)

Stellt ein Volksgericht fest, daß ein angenommener Fall nicht 

zu seiner Zuständigkeit gehört, so hat es ihn an das zuständige 

Volksgericht zu verweisen. Das Volksgericht, dem (die Sache) 

überwiesen wird, darf seinerseits nicht weiterverweisen.

§ 22 (Zuständigkeitsstreit)

Kann das zuständige Volksgericht aus besonderem Grund die Zu

ständigkeit nicht ausüben, so wird die Zuständigkeit vom Volks

gericht höherer Stufe bestimmt.

Kommt es unter mehreren Volksgerichten zum Streit über die 

Zuständigkeit, so wird er in Verhandlungen aller streitenden 

Seiten beigelegt. Sind die Verhandlungen nicht erfolgreich, so 

erfolgt Meldung an das gemeinsame höhere Volksgericht, das dann 

die Zuständigkeit bestimmt.

§ 23 (Kompetenzen höherer Gerichte)

Ein höheres Volksgericht ist berechtigt, Verwaltungssachen 

erster Instanz, für welche die unteren Volksgerichte zuständig 

sind, zu verhandeln und zu entscheiden; es kann auch 

Verwaltungssachen erster Instanz, für die es selbst zuständig 

ist, den unteren Volksgerichten zur Verhandlung und Entschei

dung übertragen.

Ist ein unteres Volksgericht der Ansicht, daß eine Verwal

tungssache erster Instanz, für die es zuständig ist, von einem

höheren Volksgericht verhandelt und entschieden werden sollte, 

so kann es sie dem höheren Volksgericht melden und um Entschei

dung ersuchen.
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4. Kapitel: Prozeßbeteiligte

§ 24 (Kläger)

Bürger, juristische Personen oder sonstige Organisationen, die 

gemäß diesem Gesetz Klage erheben, sind Kläger.

Verstirbt ein zur Klageerhebung berechtigter Bürger, kann 

ein naher Verwandter Klage erheben.

Wurde eine zur Klageerhebung berechtigte juristische Per

son oder eine sonstige Organisation aufgehoben, kann die in ih

re Rechte eintretende juristische Person oder sonstige Organi

sation Klage erheben.
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§ 25 (Beklagte)

Erheben Bürger, juristische Personen oder sonstige Organisatio

nen unmittelbar bei einem Volksgericht Klage, so ist die Ver

waltungsbehörde Beklagte, die den Verwaltungsakt erlassen hat.

In Fällen, in denen Widerspruch eingelegt wurde, ist, wenn 

die Widerspruchsbehörde auf Aufrechterhaltung des ursprüng

lichen Verwaltungsakts erkannt hat, die Verwaltungsbehörde 

Beklagte, die den ursprünglichen Verwaltungsakt erlassen hat; 

hat die Widerspruchsbehörde den ursprünglichen Verwaltungsakt 

geändert, ist die Widerspruchsbehörde Beklagte.

Haben zwei oder mehr Behörden einen Verwaltungsakt er

lassen, so sind die Verwaltungsbehörden, die den Verwaltungsakt 

gemeinsam erlassen haben, gemeinsame Beklagte.

Bei einem von einer durch Gesetz oder Rechtsvorschriften 

ermächtigten Organisation erlassenen Verwaltungsakt ist diese 

Organisation Beklagte. Bei einem von einer durch die Verwal

tungsbehörde beauftragten Organisation erlassenen Verwaltungs

akt ist die beauftragende Verwaltungsbehörde Beklagte.

Wird die Verwaltungsbehörde aufgehoben, ist die deren 

Amtsbefugnisse fortsetzende Verwaltungsbehörde Beklagte.

§ 26 (Verfahrensverbindung)

Wenn die Parteien auf einer oder auf beiden Seiten zwei oder 

mehr Personen sind und es sich um Verwaltungssachen handelt, 

die aus demselben Verwaltungsakt resultieren oder bei denen, da 

sie aus gleichartigen Verwaltungsakten resultieren, das 

Volksgericht der Ansicht ist, daß sie zusammengefaßt behandelt 

werden können, bilden (diese Verwaltungssachen) einen gemeinsa

men Prozeß.

§ 27 (Beiladung)

Bürger, juristische Personen oder sonstige Organisationen, die 

an dem Verwaltungsakt, gegen den Klage erhoben wurde, ein 

Interesse haben, können als Dritte beantragen, an dem Prozeß 

teilzunehmen, oder sie werden vom Volksgericht dazu aufgefor

dert, an dem Prozeß teilzunehmen.

§ 28 (Gesetzliche Vertretung)

Bürger, die nicht prozeßfähig sind, werden im Prozeß von ihrem 

gesetzlichen Vertreter vertreten. Wenn gesetzliche Vertreter 

sich gegenseitig die Verantwortung für die Vertretung zu

schieben, bestimmt das Volksgericht einen von ihnen zum Prozeß

vertreter.

§ 29 (Prozeßvollmacht)

Parteien oder gesetzliche Vertreter können eine oder zwei Per

sonen mit der Prozeßvertretung beauftragen.

Rechtsanwälte, gesellschaftliche Körperschaften, nahe Ver

wandte oder von der Einheit des klageerhebenden Bürgers emp

fohlene Personen oder auch sonstige Bürger, denen dies vom 

Volksgericht gestattet wurde, können zu Prozeßvertretern beauf

tragt werden.

§ 30 (Akteneinsicht)

Prozeßvertretende Rechtsanwälte können gemäß den Bestimmungen 

die einschlägigen Materialien des Falles einsehen, bei den be

treffenden Organisationen und Bürgern Nachforschungen anstellen 

und Beweise sammeln. Materialien, die Staatsgeheimnisse oder 

die individuelle Privatsphäre berühren, müssen sie gemäß den 

gesetzlichen Vorschriften geheimhalten.

Mit Genehmigung des Volksgerichts können Parteien und 

sonstige Prozeßvertreter Gerichtsakten des jeweiligen Falles 

einsehen, es sei denn, es sind Staatsgeheimnisse oder die 

individuelle Privatsphäre berührt.
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5. Kapitel: Beweise

§ 31 (Arten)

Es gibt folgende Beweisarten:

(1) Urkundenbeweis;

(2) Sachbeweis;

(3) Material zum Ansehen oder Anhören;

(4) Zeugenaussage;

(5) Parteivortrag;

(6) Sachverständigengutachten;

(7) Augenschein- oder Tatortprotokoll.

Diese Beweise können erst nach ihrer Wahrheitsprüfung 

durch das Gericht als Grundlage für die Fallfeststellung 

dienen.

§ 32 (Beweislast)

Bezüglich des erlassenen Verwaltungsaktes trägt die Beklagte 

die Beweisführungspflicht; sie hat die Beweismittel zum Erlaß 

des betreffenden Verwaltungsaktes und die zugrundeliegenden 

normativen Dokumente vorzulegen.

§ 33 (Keine Beweiserhebung durch Behörde)

Während des Prozeßverfahrens darf die Beklagte nicht von sich 

aus bei Kläger und Zeugen Beweise sammeln.

gst ■ iE #5 

MWIRT/W: 

( —) AilE; 

(_1) JfeniE;

(H) WfW;

(PS) ffiAffia;

(5)

(A) 

(-b)

üEAMilEiSo



CHINA aktuell -884- November 1990

§ 34 (Beweiserhebung)

Das Volksgericht ist berechtigt, von den Parteien die Vorlage 

oder Ergänzung von Beweisen zu verlangen.

Das Volksgericht ist berechtigt, bei der betreffenden Ver

waltungsbehörde und anderen Organisationen sowie bei Bürgern 

Beweise einzuholen.

§ 35 (Sachverständigenbeweis)

Gelangt das Volksgericht während des Prozeßverfahrens zu der 

Ansicht, daß für Spezialfragen ein Gutachten erforderlich ist, 

sind sie der gesetzlich festgelegten Gutachtenabteilung zur 

Begutachtung zu übermitteln; gibt es (zu den betreffenden Spe

zialfragen) keine gesetzlich festgelegte Gutachtenabteilung, so 

werden sie von einer vom Volksgericht bestimmten Gutachten

abteilung begutachtet.

§ 36 (Beweissicherung)

Wenn die Gefahr besteht, daß Beweise vernichtet werden, verlo

rengehen oder später schwer zu erlangen sind, können die Pro

zeßbeteiligten beim Volksgericht Beweissicherung beantragen; 

das Volksgericht kann auch von sich aus Sicherungsmaßnahmen 

ergreifen.

6. Kapitel: Erhebung und Annahme der Klage

§ 37 (Fakultatives Widerspruchsverfahren)

Bei einer zum Umfang der Fallannahme der Volksgerichte gehören

den Verwaltungssache können die Bürger, juristischen Personen 

oder sonstigen Organisationen zunächst bei der nächsthöheren 

oder der durch Gesetz oder Rechtsvorschriften bestimmten Ver

waltungsbehörde eine neuerliche Erörterung beantragen; wird die 

auf die neuerliche Erörterung (ergehende Entscheidung) nicht 

akzeptiert, kann beim Volksgericht Klage erhoben werden; es 

kann auch unmittelbar beim Volksgericht Klage erhoben werden.

Sehen Gesetze oder sonstige Vorschriften vor, daß zunächst 

bei der Verwaltungsbehörde eine neuerliche Erörterung zu 

beantragen ist und erst dann beim Volksgericht Klage erhoben 

wird, wenn die auf die neuerliche Erörterung (ergehende Ent

scheidung) nicht akzeptiert wird, so ist gemäß den Bestimmungen 

dieser Gesetze oder Rechtsvorschriften zu verfahren.

§ 38 (Fristen)

Beantragen Bürger, juristische Personen oder sonstige Organisa

tionen bei der Verwaltungsbehörde eine neuerliche Erörterung, 

so hat die Behörde innerhalb von zwei Monaten seit dem Tage, an 

dem sie das Antragsschreiben erhalten hat, eine Entscheidung zu 

treffen, es sei denn, daß Gesetze oder Rechtsvorschriften 

anderes bestimmen.

Akzeptiert der Antragsteller die neuerliche Entscheidung 

nicht, so kann er innerhalb von fünfzehn Tagen seit dem Tage, 

an dem er den Widerspruchsentscheid erhalten hat, beim Volks- 

.gericht Klage erheben.

Hat die Widerspruchsbehörde bei Fristablauf keine Ent

scheidung getroffen, kann der Antragsteller innerhalb von 

fünfzehn Tagen nach Ablauf der Widerspruchsfrist beim Volks

gericht Klage erheben, es sei denn, daß Gesetze oder Rechts

vorschriften anderes bestimmen.

§ 39 (Klagefrist)

Erheben Bürger, juristische Personen oder sonstige Organi

sationen unmittelbar beim Volksgericht Klage, so haben sie 

innerhalb dreier Monate seit dem Tage, an dem sie vom Erlaß des 

Verwaltungsaktes Kenntnis erlangt haben, die Klageschrift 

vorzulegen, es sei denn, daß Gesetze oder Rechtsvorschriften 

anderes bestimmen.

§ 40 (Fristverlängerung)

Versäumt ein Bürger, eine juristische Person oder sonstige Or

ganisation wegen höherer Gewalt oder anderer besonderer 

Umstände die gesetzliche Frist, so kann er/sie innerhalb von 

zehn Tagen nach Beseitigung des Hindernisses Fristverlängerung 

beantragen, über die vom Volksgericht entschieden wird.

§ 41 (Erhebung der Klage)

Die Klageerhebung hat folgenden Bedingungen zu entsprechen:

(1) Der Kläger ist ein Bürger, eine juristische Person oder 

sonstige Organisation, der/die geltend macht, daß der Ver

waltungsakt seine/ihre Rechte oder Interessen verletzt;

(2) es gibt eine eindeutige Beklagte;

(3) es gibt ein konkretes Klagebegehren und Tatsachengrundla

gen ;

(4) (das Begehren) gehört zum Umfang der Fallannahme und zur 

Zuständigkeit des angegangenen Volksgerichts.

§ 42 (Entscheidung über Verfahrenseröffnung oder Unzulässig

keit)

Wenn das Volksgericht die Klageschrift erhalten hat, hat es auf 

Prüfung hin innerhalb von sieben Tagen das Verfahren zu er

öffnen oder eine Entscheidung darüber, daß die Klage nicht an

genommen wird, zu treffen. Akzeptiert der Kläger diese Ent

scheidung nicht, kann er Berufung einlegen.
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7. Kapitel: Behandlung und Urteil

§ 43 (Klage- und Klageerwiderungsschrift)

Das Volksgericht hat innerhalb von fünf Tagen seit dem Tage der 

Verfahrenseröffnung der Beklagten eine Kopie der Klageschrift 

zu übersenden. Die Beklagte hat innerhalb von zehn Tagen seit 

Erhalt der Klageschriftkopie dem Volksgericht die den Erlaß des 

Verwaltungsaktes betreffenden Akten zu übermitteln und eine 

Klageerwiderungsschrift vorzulegen. Das Volksgericht hat inner

halb von fünf Tagen seit Erhalt der Klageerwiderungsschrift dem 

Kläger eine Kopie der Klageerwiderungsschrift zu übersenden.

Legt die Beklagte eine Klageerwiderungsschrift nicht vor, 

hat das auf die Verhandlung des Volksgerichts keinen Einfluß.

§ 44 (Aussetzung des Vollzugs)

Während der Zeit des Prozesses ist der Vollzug des Ver

waltungsaktes nicht ausgesetzt. Der Vollzug des Verwaltungs

aktes wird jedoch ausgesetzt, wenn

(1) die Beklagte der Ansicht ist, daß eine Vollzugsaussetzung 

notwendig ist;

(2) der Kläger eine Vollzugsaussetzung beantragt, und das 

Volksgericht der Ansicht ist, daß der Vollzug des betref

fenden Verwaltungsaktes einen schwer zu ersetzenden Ver

lust verursachen kann, eine Vollzugsaussetzung das öffent

liche Interesse nicht beschädigt und über die Aussetzung 

des Vollzugs eine Entscheidung trifft;

(3) Gesetze oder Rechtsvorschriften dies vorsehen.
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§ 45 (Öffentlichkeit)

Die Volksgerichte verhandeln Verwaltungssachen öffentlich, es 

sei denn, daß Staatsgeheimnisse oder die individuelle Privat

sphäre berührt werden oder Gesetze anderes bestimmen.

§ 46 (Kollegialspruchkörper)

Verwaltungssachen werden von den Volksgerichten in sich aus 

Richtern oder aus Richtern und Beisitzern zusammensetzenden 

Kollegialspruchkörpern verhandelt. Ein Kollegialspruchkörper 

muß eine ungerade Zahl von Mitgliedern und wenigstens drei Mit

glieder haben.

§ 47 (Ablehnung von Gerichtspersonen)

Ist eine Partei der Ansicht, daß ein Richter an dem betreffen

den Fall ein Interesse hat oder daß sonstige Verhältnisse eine 

unparteiische Verhandlung und Entscheidung beeinflussen können, 

so ist sie berechtigt, die Ablehnung des Richters zu beantra

gen .

Ist ein Richter der Ansicht, daß er selbst an dem betref

fenden Fall ein Interesse hat, muß er seine Ablehnung bean

tragen .

Die beiden vorstehenden Absätze gelten (auch) für Ge

richtsschreiber, Übersetzer, Gutachter und In-Augenschein-Neh- 

mende.

Über die Ablehnung des Gerichtspräsidenten, der als Vor

sitzender Richter amtiert, beschließt der Gerichtsausschuß; 

über die Ablehnung einer Gerichtsperson beschließt der Ge

richtspräsident; über die Ablehnung sonstiger Personen be

schließt der Vorsitzende Richter. Akzeptiert eine Partei einen 

(dahin gehenden) Beschluß nicht, kann sie eine neuerliche Erör

terung beantragen.

iW @ <> xü~F£5iE

§ 48 (Nichterscheinen)

Hat das Volksgericht zweimal rechtmäßig geladen und ist der 

Kläger ohne gerechtfertigten Grund nicht vor Gericht er

schienen, so wird dies als Antrag auf Klagerücknahme betrach

tet; ist die Beklagte ohne gerechtfertigten Grund nicht vor 

Gericht erschienen, kann Abwesenheitsurteil ergehen.

Eb®*»,

§ 49 (Prozeßbehinderung)

Begehen Prozeßteilnehmer oder sonstige Personen eine der fol

genden Handlungen, kann das Volksgericht je nach der Schwere 

der Umstände sie verwarnen, ihnen die Abgabe einer Erklärung 

des Bedauerns auferlegen oder sie mit bis zu 1000 Yuan Geldbuße 

oder bis zu fünfzehn Tagen Haft belegen; ist ein Straftat

bestand erfüllt, ist die strafrechtliche Verantwortung gemäß 

dem Recht zu verfolgen:

(1) wenn Personen, die zur Unterstützung der Vollstreckung ver

pflichtet sind, gegenüber der schriftlichen Mitteilung des 

Volksgerichts zur Unterstützung der Vollstreckung die 

Vollstreckung grundlos verschleppen, ablehnen oder behin

dern ;

(2) wenn Beweise gefälscht, verborgen oder zerstört werden;

(3) wenn andere zu falschen Beweisen angeleitet, bestochen oder 

mit Gewalt gezwungen werden oder wenn Zeugen bei der 

Aussage bedroht oder behindert werden;

(4) wenn versiegelte, gepfändete oder gesperrte Vermögensgegen

stände verborgen, verlagert, verkauft, zerstört oder be

schädigt werden;

(5) wenn Personal des Volksgerichts mit Gewalt, Drohung oder 

auf andere Weise bei der Ausführung seiner Amtspflichten 

behindert oder die Ordnung des Volksgerichts gestört wird;
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(6) wenn Personal des Volksgerichts, Prozeßbeteiligte oder die 

Zwangsvollstreckung unterstützende Personen beleidigt, 

verleumdet, zu Unrecht beschuldigt oder geschlagen werden 

oder wenn gegen sie Vergeltung geübt wird.

Geldbuße und Haft müssen vom Präsidenten des Volksgerichts 

genehmigt werden. Akzeptiert ein Beteiligter dies nicht, kann 

er eine neuerliche Erörterung beantragen.

<A) WJMtA^

§ 50 (Keine Schlichtung)

Bei der Behandlung von Verwaltungssachen verwenden 

Volksgerichte keine Schlichtung.

die

§ 51 (Klagerücknahme)

Nimmt der Kläger vor Verkündung eines Urteils oder einer Ent

scheidung durch das Volksgericht die Klage zurück oder ändert 

die Beklagte den von ihr erlassenen Verwaltungsakt und ist der 

Kläger damit einverstanden und nimmt (daraufhin) die Klage zu

rück, so entscheidet das Volksgericht über die Statthaftigkeit.

ä Jel o

§ 52 (Prüfungsmaßstab)

Die Volksgerichte legen der Verhandlung von Verwaltungssachen 

die Gesetze sowie Verwaltungsvorschriften und lokalen Rechts

vorschriften zugrunde. Lokale Rechtsvorschriften werden auf in 

dem jeweiligen Verwaltungsbezirk vorkommende Verwaltungssachen 

angewandt.

Behandeln Verwaltungsgerichte Verwaltungssachen aus Gebie

ten mit nationaler Selbstverwaltung, legen sie auch die Autono

miebestimmungen und Sonderbestimmungen des betreffenden Gebiets 

mit nationaler Sübstverwaltung zugrunde.

§ 53 (Verwaltungsverordnungen)

Bei der Behandlung von Verwaltungssachen berücksichtigen die 

Volksgerichte Verwaltungsverordnungen, welche die Ministerien 

oder Kommissionen des Staatsrats auf der Grundlage der Gesetze 

oder der Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse oder Befehle des 

Staatsrats erlassen und verkündet haben, ferner Verwaltungs

verordnungen, welche die Volksregierungen der Provinzen, 

autonomen Gebiete und zentral unmittelbaren Städte sowie der 

Städte, die Sitz der Regierungen von Provinzen und autonomen 

Gebieten sind, ferner die Volksregierungen der von vom Staats

rat designierten relativ großen Städte auf der Grundlage der 

Gesetze oder der Verwaltungsvorschriften des Staatsrats erlas

sen und verkündet haben.

Ist ein Volksgericht der Ansicht, daß eine Verwaltungs

verordnung, die eine lokale Volksregierung erlassen und ver

kündet hat, mit einer Verwaltungsverordnung, die ein Mini

sterium oder eine Kommission des Staatsrats erlassen und 

verkündet hat, nicht vereinbar ist, wird (die Angelegenheit) 

vom Obersten Volksgericht dem Staatsrat mit dem Ersuchen um 

Interpretation oder Entscheidung vorgelegt.

SS, TO, ä>i^AK

§ 54 (Urteile)

Zum Abschluß des Verfahrens trifft das Volksgericht je nach 

den Umständen folgendes Urteil:

(1) Sind die Beweise (bezüglich der Tatsachen) des Verwaltungs

aktes unumstößlich, wurden Gesetze und Rechtsvorschriften 

richtig angewandt und wurden die gesetzlichen Verfahrens

vorschriften eingehalten, so wird auf Aufrechterhaltung 

(des Verwaltungsaktes) erkannt.

(2) Leidet der Verwaltungsakt unter einem der folgenden Mängel, 

wird er ganz oder teilweise aufgehoben; es kann auch auf 

Neuerlaß des Verwaltungsaktes durch die Beklagte erkannt 

werden:

(a) die Hauptbeweise sind unzureichend;

(b) Gesetze oder Rechtsvorschriften wurden fehlerhaft an

gewandt ;

(c) die gesetzlichen Verfahrensvorschriften wurden nicht 

eingehalten;

(d) Kompetenzüberschreitung;

(e) Kompetenzmißbrauch.

(3) Hat die Beklagte ihre gesetzlichen Amtspflichten nicht 

erfüllt oder hat sie deren Erfüllung verzögert, so wird 

sie verurteilt, sie innerhalb einer bestimmten Frist zu 

erfüllen.

(4) Ist eine Verwaltungsstrafe offensichtlich ungerecht, kann 

auf Abänderung erkannt werden.
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§ 55 (Verurteilung zum Neuerlaß)

Verurteilt das Volksgericht die Beklagte zum Neuerlaß des Ver

waltungsakts, darf die Beklagte nicht mittels derselben Tat

sachen und Gründe einen mit dem ursprünglichen Verwaltungsakt 

identischen Verwaltungsakt erlassen.

§ 56 (Disziplinarische und strafrechtliche Verantwortlichkeit) 

Gelangt das Volksgericht bei der Verhandlung von Verwaltungs

sachen zu der Erkenntnis, daß die leitenden oder die direkt 

verantwortlichen Personen der Verwaltungsbehörde ihre Dienst

pflichten verletzt haben, so ist das einschlägige Material der 

betreffenden Verwaltungsbehörde oder ihrer nächsthöheren Ver

waltungsbehörde oder den Kontroll- und Personalbehörden zu 

übersenden; wird die Begehung einer Straftat angenommen, so ist 

das einschlägige Material an die Behörde für öffentliche 

Sicherheit und die Staatsanwaltschaft zu übersenden.



CHINA aktuell -887- November 1990

§ 57 (Frist für erstinstanzliches Urteil)

Die Volksgerichte haben innerhalb dreier Monate seit Verfah

renseröffnung ein erstinstanzliches Urteil zu fällen. Ist wegen 

besonderer Umstände eine Verlängerung (dieser Frist) erforder

lich, wird dies vom Volksgericht der Oberstufe genehmigt; ist 

es erforderlich, (die Frist) für einen von einem Volksgericht 

der Oberstufe in erster Instanz behandelten Fall zu verlängern, 

ftr^A Kft .

wird dies vom Obersten Volksgericht genehmigt.

§ 58 (Berufung)

Akzeptiert eine Partei das erstinstanzliche Urteil des 

Volksgerichts nicht, ist sie berechtigt, innerhalb von fünfzehn 

Tagen seit dem Tage der Zustellung der Urteilsurkunde bei dem 

Volksgericht der nächsthöheren Stufe Berufung einzulegen. 

Akzeptiert eine Partei die erstinstanzliche Entscheidung des 

Volksgerichts nicht, ist sie berechtigt, innerhalb von zehn 

Tagen seit dem Tage der Zustellung der Entscheidungsurkunde bei 

dem Volksgericht der nächsthöheren Stufe Berufung einzulegen. 

Wurde bis Fristablauf Berufung nicht eingelegt, wird das Urteil 

oder die Entscheidung erster Instanz rechtskräftig.

S S+H B Afp]±—rSA^ft^üfeA 
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§ 59 (Schriftliches Verfahren)

Ist das Volksgericht bei einem Berufungsfall der Ansicht, daß 

die Tatsachen eindeutig sind, kann es ein schriftliches Verfah

ren durchführen.

§ 60 (Frist für letztinstanzliches Urteil)

Das Volksgericht, das eine Berufungssache behandelt, hat inner

halb zweier Monate seit dem Tage des Eingangs der Berufungs

schrift ein letztinstanzliches Urteil zu treffen. Ist wegen 

besonderer Umstände eine Verlängerung (dieser Frist) er

forderlich, wird dies vom Verwaltungsgericht der Oberstufe ge

nehmigt; ist es erforderlich, (die Frist) für von einem Volks

gericht der Oberstufe behandelten Berufungsfall zu verlängern, 

wird dies vom Obersten Volksgericht genehmigt.

AKft&^S±ft^ft, £E^S^5Ü±ft«z
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§ 61 (Berufungsentscheidungen)

Bei der Behandlung von Berufungssachen gehen die Volksgerichte 

je nach den unten aufgeführten Umständen verschieden vor:

(1) Sind die vom erstinstanzlichen Urteil festgestellten Tatsa

chen eindeutig und wurden Gesetze oder Rechtsvorschriften 

korrekt angewandt, wird auf Zurückweisung der Berufung und 

Aufrechterhaltung des ursprünglichen Urteils erkannt;

ABftl^MAft^ft, MTmJfA ft 
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(2) sind die vom ursprünglichen Urteil festgestellten Tatsachen 

eindeutig, ist jedoch die Anwendung von Gesetzen und 

Rechtsvorschriften fehlerhaft, wird das Urteil gemäß dem 

Recht geändert;

(3) sind die vom ursprünglichen Urteil festgestellten Tatsachen 

nicht eindeutig, die Beweise nicht ausreichend oder 

besteht die Möglichkeit, daß sich eine Verletzung von Ver

fahrensvorschriften auf die korrekte Beurteilung des Fal

les auswirkt, wird auf Aufhebung des ursprünglichen Ur

teils erkannt und an das Volksgericht der ursprünglichen 

Instanz zur Neuverhandlung zurückverwiesen; nach Klärung 

der Tatsachen kann das Urteil auch abgeändert werden. Die 

Parteien können gegen Urteile und Entscheidungen in neu 

verhandelten Sachen Berufung einlegen.

§ 62 (Wiederaufnahme des Verfahrens)

Ist eine Partei der Ansicht, daß ein schon rechtskräftiges Ur

teil oder eine schon rechtskräftige Entscheidung mit Sicherheit 

unter einem Fehler leidet, kann sie beim Volksgericht der Aus

gangsinstanz oder beim nächsthöheren Volksgericht Wiederauf

nahmeklage einlegen; die Vollstreckung von Urteilen und Ent

scheidungen wird dadurch aber nicht gehemmt.
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§ 63 (Wiederaufnahme bei Rechtsverletzung)

Stellt der Präsident eines Volksgerichts fest, daß ein schon 

rechtskräftiges Urteil oder eine schon rechtskräftige Entschei

dung dieses Gerichts Vorschriften von Gesetzen oder von Rechts

bestimmungen verletzt, und ist er der Ansicht, daß es erforder

lich ist, das Verfahren wiederaufzunehmen, hat er dies dem 

Gerichtsausschuß zur Beschlußfassung über die Wiederaufnahme 

vorzulegen.

Stellt ein höheres Volksgericht fest, daß ein schon 

rechtskräftiges Urteil oder eine schon rechtskräftige Entschei

dung eines unteren Volksgerichts Vorschriften von Gesetzen oder 

Rechtsbestimmungen verletzt, ist es berechtigt, die Sache an 

sich zu ziehen oder gegenüber dem unteren Volksgericht die 

Wiederaufnahme anzuordnen.
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§ 64 (Staatsanwaltschaftliche Beschwerde) AftftK tL jx^Aftlft AZJÖ'j

Stellt die Volksstaatsanwaltschaft fest, daß ein schon rechts- *|J £ s , ^5&j^g.ft^, ftMMfiÜ, WföS!®

kräftiges Urteil oder eine schon rechtskräftige Entscheidung . a. •

eines Volksgerichts Vorschriften von Gesetzen oder Rechts- A AftftA ft ft öt ft ft ft o

bestimmungen verletzt, ist sie berechtigt, gemäß dem Justiz

aufsichtsverfahren Beschwerde einzulegen.
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8. Kapitel: Vollstreckung MA# & h

§ 65 (Vollstreckungsmaßnahmen)

Die Parteien müssen die rechtskräftigen Urteile oder Entschei

dungen der Volksgerichte befolgen.

Weigert sich ein Bürger, eine juristische Person oder son

stige Organisation, ein Urteil oder eine Entscheidung zu befol

gen, kann die Verwaltungsbehörde beim erstinstanzlichen Volks-

£ijcfe»
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gericht Zwangsvollstreckung beantragen oder gemäß dem Recht 

.zwangsvollstrecken.

Weigert sich die Verwaltungsbehörde, ein Urteil oder eine 

Entscheidung zu befolgen, kann das erstinstanzliche Volks

gericht folgende Maßnahmen ergreifen:

(1) Ist eine Geldbuße zu erstatten oder Schadensersatz zu zah

len, wird die Bank angewiesen, vom Konto der betreffenden 

Verwaltungsbehörde die (entsprechende) Überweisung vorzu

nehmen ;

(2) wird die Entscheidung nicht innerhalb der festgesetzten 

Frist befolgt, wird der betreffenden Verwaltungsbehörde 

vom Tage des Fristablaufs an eine Geldbuße von 50 bis 100 

Yuan täglich auferlegt;

(3) bei der der betroffenen Verwaltungsbehörde übergeordneten 

Behörde oder der Aufsichts- oder der Personalbehörde kön

nen justitielle Vorschläge unterbreitet werden. Die die 

justitiellen Vorschläge entgegennehmende Behörde geht nach 

den einschlägigen Bestimmungen vor und macht dem Volks

gericht über die Umstände der Behandlung Mitteilung;

(4) bei Weigerung, ein Urteil oder eine Entscheidung zu befol

gen, werden, wenn die Umstände schwerwiegend sind und ei

nen Straftatbestand erfüllen, die Vorgesetzten oder die 

unmittelbar verantwortlichen Personen strafrechtlich zur 

Verantwortung gezogen.
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§ 66 (Antrag auf Zwangsvollstreckung) AK» 4 Aft^ ■> A IT ftHT A1 &

Wenn Bürger, juristische Personen oder sonstige Organisationen ?4 ’ fi'AAAAlA

innerhalb der gesetzlichen Frist gegen den Verwaltungsakt weder . „ .. z- Fr
Klage erheben noch den Verwaltungsakt befolgen, kann die Ver- $lÄAK«MiÄft. ft<ft£M£MT.

waltungsbehörde die Zwangsvollstreckung durch das Volksgericht

beantragen oder gemäß dem Recht zwangsvollstrecken.

9. Kapitel: Schadensersatzhaftung wegen Rechtsverletzung MA*

§ 67 (Schadensersatzprozeß)

Erleiden Bürger, juristische Personen oder sonstige Organisa

tionen dadurch, daß der von einer Verwaltungsbehörde oder von 

Mitarbeitern einer Verwaltungsbehörde erlassene Verwaltungsakt 

ihre Rechte und Interessen verletzt, einen Schaden, so sind sie 

berechtigt, Schadensersatz zu verlangen.

Verlangt ein Bürger, eine juristische Person oder sonstige 

Organisation lediglich Schadensersatz, so ist dies zuerst von 

der Verwaltungsbehörde zu behandeln.

Wird die Behandlung durch die Verwaltungsbehörde nicht ak

zeptiert, kann beim Volksgericht Klage erhoben werden.

Im Schadensersatzprozeß kann Schlichtung angewandt werden.

AK»
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§ 68 (Haftung auf Schadensersatz)

Verletzt eine Verwaltungsbehörde oder ein Mitarbeiter einer 

Verwaltungsbehörde durch den erlassenen Verwaltungsakt die 

Rechte und Interessen eines Bürgers, einer juristischen Person 

oder sonstigen Organisation und wird dadurch ein Schaden verur

sacht, so haftet die betreffende Verwaltungsbehörde auf Ersatz.

fiimOAK»

Nachdem die Verwaltungsbehörde Ersatz für den Schaden ge

leistet hat, hat sie die Mitarbeiter der Verwaltungsbehörde, 

die vorsätzlich oder grob fahrlässig den Schaden herbeigeführt 

haben, zu verpflichten, ihr die Schadensersatzaufwendungen ganz 

oder teilweise zu ersetzen.

§ 69 (Rückstellungen für Schadensersatzleistungen)

Die (potentiellen) Schadensersatzaufwendungen werden von den 

Finanz-(abteilungen) aller (Verwaltungs-)Ebenen (in den Finanz

plänen) aufgeführt. Die Volksregierungen aller Ebenen können 

die verantwortlichen Behörden anweisen, die Schadensersatz

aufwendungen zum Teil oder ganz zu erbringen. Konkrete Methoden 

werden vom Staatsrat bestimmt.

10. Kapitel: Verwaltungsprozeß mit Außenbezug MA#

§70 (Anwendbarkeit dieses Gesetzes)

Führen Ausländer, Staatenlose oder ausländische Organisationen 

in der VR China einen Verwaltungsprozeß, wird dieses Gesetz an

gewandt, es sei denn, daß gesetzlich etwas anderes bestimmt 

wird.

£-t+£_AfflA» SHSA. WmmKÄft
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§ 71 (Inländerbehandlung, Gegenseitigkeit)

Ausländer, Staatenlose oder ausländische Organisationen, die in 

der VR China einen Verwaltungsprozeß führen, haben die gleichen 

prozessualen Rechte und Pflichten wie Bürger oder Organisa

tionen der VR China.

Beschränken ausländische Gerichte die verwaltungsprozes

sualen Rechte von Bürgern oder Organisationen der VR China, so 

führen die Volksgerichte gegenüber den verwaltungsprozessualen 

Rechten der Bürger und Organisationen des betreffenden Landes 

das Prinzip der Gegenseitigkeit durch.

AHA. AMA. ASM^AKÄ
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§ 72 (Vorrang internationaler Verträge) A. B H

Enthalten internationale Verträge, die die VR China abge- « 4^A

schlossen hat oder an denen sie teilnimmt, von diesem Gesetz 

abweichende Bestimmungen, so werden die Bestimmungen des be-

treffenden internationalen Vertrages mit Ausnahme jener Ver

tragsklauseln angewandt, zu denen die VR China einen Vorbehalt

erklärt hat.

§ 73 (Prozeßvertretung) + AHA. AHUA. AH&&£^AKÄ

Beauftragen Ausländer, Staatenlose oder ausländische Organisa- ‘KSVnÄöti >

tionen, die in der VR China einen Verwaltungsprozeß durch- = auaL^ii--

führen, einen Rechtsanwalt mit der Prozeßvertretung, so haben

sie einen Rechtsanwalt einer .Anwaltsorganisation der VR China

zu beauftragen.

11. Kapitel: Ergänzende Regeln

§ 74 (Prozeßgebühren) c

Die Volksgerichte haben für die Behandlung von Verwaltungs-

Sachen Prozeßgebühren zu erheben. Die Prozeßgebühren werden von 

der Seite getragen, die im Prozeß unterlegen ist. Sind beide 

Seiten haftbar, so werden die Prozeßgebühren von beiden Seiten 

anteilig getragen. Konkrete Methoden zur Erhebung von Prozeß

gebühren werden anderweitig bestimmt.

§ 75 (Inkrafttreten)

Dieses Gesetz tritt am 1.10.1990 in Kraft.

+ 1990 10 1 EOfi.
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